WR

WISSENSCHAFTSRAT

Drs. 2611-25
Kéln 17 09 2025

Programm

Forschungsbauten:

Hinweise zur
Antragstellung

— glltig ab Forderphase 2028 —






INHALT

Hinweise zur Antragstellung

Vorbemerkung

Hinweise fiir das Erstellen von Antragsskizzen und Antragen

[.1 Inhaltliche Darstellung des Vorhabens

.2 Stammdaten und Angaben zu beteiligten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, Arbeitsgruppen und zur Forschungsférderung

[.3 Formale Vorgaben

Datenschutz

16

18






Hinweise zur Antragstel-
lung

VORBEMERKUNG

~Forschungsbauten sind eine fiir die Forschung benotigte, abgrenzbare und zu-
sammenhdngende Infrastruktur (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Erst-
einrichtung einschlief3lich GroRRgeridten). Gegenstand der Férderung sind For-
schungsbauten mit Investitionskosten ab 5 Mio. Euro, die weit tiberwiegend der
Forschung dienen und durch eine Forschungsprogrammatik bestimmt wer-
den.” |

Bei der Konzeption von Vorhaben, die zur Férderung als Forschungsbau bean-
tragt werden sollen, ist daher zu beachten, dass insbesondere Forschungsverfii-
gungsgebdude, allgemeine Infrastruktureinrichtungen oder Groldgerdte ohne
spezifische Forschungsprogrammatik nicht gefordert werden konnen. |2 Als
Forschungsbau eingestufte Grol3gerite mit einer Investitionssumme von min-
destens 7,5 Mio. Euro kénnen im Programm Forschungsbauten nur dann gef6r-
dert werden, wenn sie durch eine Forschungsprogrammatik im Sinne der ent-
sprechenden Kriterien des Wissenschaftsrats bestimmt sind. |3

Voraussetzungen zur Forderung als Forschungsbau sind im Sinne des Férderin-
struments immer die wissenschaftliche Qualitit und die iiberregionale Bedeu-
tung, die mit der Forschungsprogrammatik und ihrer Umsetzung in einem For-
schungsbau verbunden sind.

| 1 GWK: Ausfiihrungsvereinbarung zum GWK-Abkommen {ber die gemeinsame Foérderung von Forschungs-
bauten, GroBgeréten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen - Ausfiihrungsvereinbarung
Forschungsbauten, GroBgerate und Nationales Hochleistungsrechnen (AV-FGH) vom 26. November 2018, zu-
letzt gedndert durch Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 10. Mérz 2023, § 3 Absatz 1.
Dies bedeutet auch, dass die Rdumlichkeiten eines Forschungsbaus nicht in die allgemeine Raumplanung der
Hochschule einbezogen werden diirfen. Die Einhaltung dieser Vorgabe wird im Rahmen der 2. Nachverfolgung
von Forschungsbauten im siebten Jahr nach Einweihung Uberprift.

| 2 Moglich ist jedoch eine Beantragung und Forderung von GroBgeraten im Rahmen von Vorhaben fiir For-
schungsbauten.

| 3 Vgl. Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten - giiltig ab Férderphase
2028; Koln, S. 9. DOI: https:/ /doi.org/10.57674 /t7ga-ea35


https://doi.org/10.57674/t7ga-ea35

Ziel der Forderung von Forschungsbauten ist es, dass ,die infrastrukturellen Vo-
raussetzungen der deutschen Hochschulen [...] fiir eine erfolgreiche Teilnahme
am nationalen und internationalen Wettbewerb in der Forschung verbessert
werden.“ |4 Forschungsbauten werden je zur Hilfte von Bund und Lindern fi-
nanziert. Sie werden durch die Linder beantragt, an einer Hochschule errichtet
und dieser zur Verfiigung gestellt. Forschungsbauten stehen den Hochschulen
fiir Forschungszwecke zur Verfiigung. Sie sind weder reguldre Hochschulge-
baude noch stellen sie eine persénliche Zuwendung an Forschende dar.

Alle grundlegenden Rahmenbedingungen des Verfahrens sowie die zugrunde-
liegenden Bewertungsdimensionen sind dem Leitfaden zur Begutachtung von
Forschungsbauten zu entnehmen. |5

I. HINWEISE FUR DAS ERSTELLEN VON ANTRAGSSKIZZEN UND ANTRAGEN

Die folgenden Hinweise zu Aufbau und Art der ausschlief3lich elektronisch ein-
zureichenden Unterlagen fiir Antragsskizzen und Antrége richten sich an Hoch-
schulen und Linder. Die Unterlagen sind sowohl tiber die internetbasierte For-
schungsbauten-Datenbank des BMFTR als auch anschlieRend elektronisch als
PDF-Datei bei der Geschiftsstelle des Wissenschaftsrats (per E-Mail an
forschungsbauten(@wissenschaftsrat.de) einzureichen. |°

Abweichende Vorgaben fiir Antragsskizzen und Antridge sind im Folgenden

kenntlich gemacht und sind im Interesse eines optimalen Begutachtungsprozes-
ses einzuhalten. Die aufgefiihrten Leitfragen fiir Antragsskizzen und Antréage
entsprechen den im , Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten, giiltig
ab Forderphase 2028% (Drs. 2312-25) genannten Bewertungsdimensionen. Die
Darstellung des Vorhabens sollte sich an diesen Fragen orientieren. Dabei ist zu
berticksichtigen, dass detaillierte Informationen iiber die Datenmaske bereitge-
stellt werden.

Unterlagen fiir Antragsskizzen und Antriige bestehen jeweils aus den in Uber-

sicht 1 dargestellten Teilen.

| 4 GWK: Ausfiihrungsvereinbarung Forschungsbauten, GroBgerdte und Nationales Hochleistungsrechnen
(AV-FGH) vom 26. November 2018, zuletzt gedndert durch Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskon-
ferenz vom 10. Mérz 2023, § 1.

| 5 Vgl. Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten - giiltig ab Férderphase
2028; a. a. O.

| 6 Der Zugang zu dieser Datenbank erfolgt {iber die Sitzldnder der jeweiligen Hochschulen. Hierzu sollte friih-
zeitig der Kontakt mit der zusténdigen Stelle beim antragstellenden Land aufgenommen werden.


mailto:forschungsbauten@wissenschaftsrat.de

Ubersicht 1:

Bestandteile der elektronischen Antragsskizzen und Antrage

Daten- Antragsskizze ' Antrag

banic Thematik Dateneingabe Bestandteil Dateneingabe Bestandtelil

maske 8 PDF-Datei 8 PDF-Datei

1 Stammdaten X X X X

2 Stammdaten X X X X

3 Stammdaten X X X X

4 Text « Separate PDF- « Separate PDF-
(Dateien hinterlegen) Dateien Dateien
Wissenschaftler/-in-

5 X X X X
nen

6 Gruppen/ Einrich- _ _ « «
tungen

7 Berufungen — — X X
Evaluierte Verbund-

8 . X X X X
projekte
Vi itt-

9 grausgabte Dritt B 3 < <
mittel

10 Forschungsinfra- _ _ « «
struktur

11 Kooperationen X X X X

Inhaltliche Darstellung des Vorha- . .

bens & Separate Datei, unter 4 ablegen | Separate Datei, unter 4 ablegen

GroBgeratekonzept 2 - Separate Datei, unter 4 ablegen

| " Auf einzelnen Masken existieren Felder, die bei Antragsskizzen inaktiv sind und daher zu deren Ein-
reichung nicht ausgefillt werden missen.

|2 Siehe Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten - giiltig ab Fér-
derphase 2028; a. a. O., Kap. B.ll.2.b GroBgeratekonzept.

Quelle: Wissenschaftsrat
[.1 Inhaltliche Darstellung des Vorhabens

[.1.a  Antragsskizzen

Die inhaltliche Darstellung darf sechs Seiten nicht iiberschreiten und muss An-
gaben zu Flichen und Kosten enthalten. |7 Die inhaltliche Darstellung des Vor-
habens ist wie nachfolgend ausgefiihrt in Abschnitte zu gliedern, wobei auf alle
jeweils aufgefiihrten Fragen und Bitten einzugehen ist.

1 - Zielstellung

_ Wie lautet die generelle Zielstellung des Vorhabens?

| 7 Vgl. Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten - giiltig ab Férderphase
2028; a. a. 0., Kap. B.II.1. Zur Skizzenphase sind noch keine Angaben zu den indexbedingten Baupreissteige-
rungen oder zur Kostenabsicherung zur Berlicksichtigung von Ausfiihrungsrisiken (Riicklage) zu machen.
Diese sind erst im Falle einer Vollantragstellung erforderlich.



_ Inwiefern trigt die Zielstellung das Vorhaben iiber ca. zehn Jahre und wie
wird sie sich voraussichtlich weiterentwickeln?

_ Wie tragt der Forschungsbau dazu bei, dieses Ziel zu erreichen?
2 - Forschungsprogrammatik
_ Wie lautet die tibergreifende wissenschaftliche Fragestellung?

_ Welche Forschungsschwerpunkte sind vorgesehen und wie betten sie sich
in die tibergreifende wissenschaftliche Fragestellung ein, so dass sich eine
kohdrente Forschungsprogrammatik ergeben kann?

_ Auf welche Weise unterstiitzt der Forschungsbau die Umsetzung der For-
schungsprogrammatik? Welche Moglichkeiten bestehen, mit Hilfe des For-
schungsbaus die vorgesehenen Forschungsansidtze umzusetzen und hier-
bei wesentliche neue Erkenntnisse und wissenschaftliche Fortschritte zu
erzielen? In welcher Form ist der Transfer dieser Ergebnisse geplant? Wie
konnen die Forschungsumgebungen ggf. entsprechend der weiteren For-
schungsperspektive weiterentwickelt und angepasst werden?

_ Wie ist die voraussichtliche Dauer der zundchst vorgesehenen Forschungs-
schwerpunkte und welches sind die sich anschlieRenden Forschungsper-
spektiven fiir rund zehn Jahre nach Fertigstellung des Forschungsbaus?

Falls es sich bei dem Vorhaben um ein forschungsprogrammatisch gebundenes
GrofRgerdt mit einer Investitionssumme von mindestens 7,5 Mio. Euro handelt
oder ein solches Groldgerit Teil des geplanten Forschungsbaus werden soll:

_ Bitte stellen Sie das technisch-wissenschaftliche Konzept und seinen Reife-
grad dar.

3 - Wissenschaftliche Vorarbeiten und beteiligte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler

_ Welche Vorarbeiten und — bezogen auf das Forschungsgebiet — herausra-
genden Forschungsergebnisse und Transferleistungen haben die federfiih-
renden (Principal Investigators) und die weiteren malfdgeblich beteiligten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (einschliellich ihrer Arbeits-
gruppen) der Hochschule geleistet bzw. erzielt, die als wesentlich fiir die
Forschungsprogrammatik angesehen werden konnen?

4 - Uberregionale Bedeutung des Vorhabens

_ Welche sind die Entwicklungen und Defizite, die das Forschungsgebiet na-
tional und international kennzeichnen? Wie ist die strategische Bedeutung
und Relevanz des Vorhabens und seiner wissenschaftlichen Infrastruktur
im Forschungsfeld einzuschidtzen? Welche Impulse sind von dem Vorha-
ben fiir das Forschungsgebiet zu erwarten?



_Wie ist die Bedeutung des Vorhabens fiir den Wissenschaftsstandort
Deutschland einzuschitzen?

_ Wie ist das Vorhaben gegeniiber vergleichbaren Schwerpunkten an ande-
ren Standorten in Deutschland und international positioniert?

_ Welche unmittelbaren und mittelbaren Transfer- und Translationschan-
cen beinhaltet das Vorhaben? Und welche gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Effekte konnen von ihm ausgehen?

5 - Einbettung des Vorhabens in die Hochschule

_ Wie fiigt sich das Vorhaben in die Struktur- und Entwicklungsplanung der
Hochschule ein?

_ Welche Mafinahmen (z. B. Berufungen) und Investitionen hat die Hoch-
schule zur Férderung des vom Vorhaben betroffenen Forschungsschwer-
punkts bisher ergriffen bzw. getitigt?

_ Ist fiir die Nutzung und den Betrieb des Forschungsbaus zusatzliches wis-
senschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal erforderlich? Wel-
che Aufgaben und Funktionen wird das zusitzliche Personal haben? Wird
die Finanzierung hierfiir sowie der Folgekosten durch die Hochschule
und/oder das Land gesichert?

6 - Bauliche Ausfithrung und Betrieb des Forschungsbaus
_ Welcher Standort ist vorgesehen und wie ist die Standortwahl begriindet?

_ Welche Arbeitsgruppen mit wie vielen Personen (aufgeschliisselt nach wis-
senschaftlichem und nichtwissenschaftlichem Personal) werden in den
Forschungsbau einziehen? Wie wird der Betrieb des Gebaudes bzw. des
Grolgerdtes dauerhaft personell sichergestellt?

_ Bitte legen Sie dar: Flichenplanung NF 1-6 (Laborflichen und insbesondere
hochinstallierte Flichen, Biiroflichen, sonstige Flichen) sowie Gesamtkos-
ten (aufgeschliisselt in Baukosten (ohne indexierte Baupreissteigerung und
Aufschlag Ausfihrungsrisiken), Kosten der Ersteinrichtung und Kosten fiir
Grol3gerite). Diese Angaben konnen sich in ihrer Genauigkeit und Berech-
nungsart bis zur Vorlage des Antrags noch verdndern. |8

_ Wie ist die Zeitplanung fiir die Errichtung des Forschungsbaus und fiir die
Beschaffung der im Forschungsbau vorgesehenen Grof3gerite?

| 8 Vgl. Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten - giiltig ab Férderphase
2028; a. a. O., Kap. B.ll.1.a und B.Il.2.a.
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I.1.b  Antrage

Die inhaltliche Darstellung darf 30 Seiten nicht iiberschreiten. | Es miissen
Angaben zu Flichen und Kosten enthalten sein. | '© Antrédge, die auch die Be-
schaffung von GroRgerdten vorsehen, sind durch GrofRgeritekonzepte zu er-
ginzen, die jeweils sechs Seiten nicht tiberschreiten sollten (vgl. hierzu auch
Kapitel 1.2). | '

Die inhaltliche Darstellung des Vorhabens ist wie nachfolgend ausgefiihrt in Ab-
schnitte zu gliedern, wobei auf alle jeweils aufgefiihrten Fragen und Bitten ein-
zugehen ist.

Zusammenfassung

In der zweiseitigen Zusammenfassung des Antrags ist das Vorhaben kurz im
Uberblick darzustellen. Die Zusammenfassung muss sowohl allgemein verstind-
liche, nicht bewertende Aussagen zu den Dimensionen der Begutachtung von
Forschungsbauten | '2 enthalten als auch Angaben zum Standort und zu den Ge-
samtkosten des Vorhabens.

1 - Zielstellung
_ Wie lautet die generelle Zielstellung des Vorhabens?

_ Inwiefern trigt die Zielstellung das Vorhaben iiber ca. zehn Jahre und wie
wird sie sich voraussichtlich weiterentwickeln?

_ Wie tragt der Forschungsbau dazu bei, dieses Ziel zu erreichen?
2 - Forschungsprogrammatik
_ Wie lautet die tibergreifende wissenschaftliche Fragestellung?

_ Welche Forschungsschwerpunkte sind vorgesehen und wie betten sie sich
in die tibergreifende wissenschaftliche Fragestellung ein, so dass sich eine
kohdarente Forschungsprogrammatik ergeben kann?

_ Auf'welche Weise unterstiitzt der Forschungsbau die Forschungsprogram-
matik? Welche Moglichkeiten bestehen, mit Hilfe des Forschungsbaus die
vorgesehenen Forschungsansitze umzusetzen und hierbei wesentliche
neue Erkenntnisse und wissenschaftliche Fortschritte zu erzielen? In wel-

| 9 GroBgerétekonzepte, zu denen ein DFG-Votum eingeholt wird, sind in diesen 30 Seiten nicht enthalten.
Zum inhaltlichen Aufbau eines GroBgeratekonzepts vgl. Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung
von Forschungsbauten - giltig ab Férderphase 2028; a. a. O., Kap. B.Il.2.b.

| 10 Vgl. ebd., Kap. B.1I.2.

| 11 Auf Grundlage der Antragsskizzen entscheidet die DFG, wie viele GroBgeratekonzepte einzureichen sind.
Die DFG kann dazu auffordern, mehrere Technologien in einem Konzept zusammenzufassen.

| 12 Vgl. Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten - giiltig ab Férderphase
2028; a. a. O., Kap. B.I.2.



cher Form ist der Transfer dieser Ergebnisse geplant? Wie kénnen die For-
schungsumgebungen ggf. entsprechend der weiteren Forschungsperspek-
tive weiterentwickelt und angepasst werden?

_ Wie ist die voraussichtliche Dauer der zundchst vorgesehenen Forschungs-
schwerpunkte und welches sind die sich anschliefenden Forschungsper-
spektiven fiir rund zehn Jahre nach Fertigstellung des Forschungsbaus?

_ Wer tragt die wissenschaftliche Verantwortung fiir die Forschungspro-
grammatik, fir den Betrieb und die Nutzung des Forschungsbaus bzw. des
Grolgerites? Welche Governancestrukturen (wissenschaftsaddaquate Orga-
nisations- und Leitungsstrukturen sowie Aufbau- und Ablauforganisation)
sind fiir das Vorhaben (Forschungsprogrammatik und Bau bzw. Grof3gerit)
vorgesehen?

_ Welche regionalen, iiberregionalen und internationalen Netzwerke und
Programme sind fiir die Realisierung der Forschungsprogrammatik von Be-
deutung und welche sind die wichtigsten Kooperationspartner (vgl.
Maske 11 der Datenbank)?

_ Welche Themen sollen im Nutzungskonzept fiir den Forschungsbau und
seine Infrastrukturen geregelt werden?

_ Welches sind die Grundsdtze und Kernbestandteile des Konzepts zum Um-
gang mit Forschungsdaten? |13

_ Welche MaRnahmen sind zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Pra-
xis und der wissenschaftsethischen Grundsitze vorgesehen?

_ Welche Trainings- und Beratungsangebote sind fiir die Nutzerinnen und
Nutzer der Infrastrukturen vorgesehen?

_ Kurzbegriindung fiir alle im Forschungsbau vorgesehenen GrofRgerite: Zu
den geplanten Grofgeriten sind parallel zum Antrag GroRRgeritekonzepte
vorzulegen.

Falls es sich bei dem Vorhaben um ein als Forschungsbau beantragtes Grof3-
gerdt mit Forschungsprogrammatik mit einer Investitionssumme von min-
destens 7,5 Mio. Euro handelt oder ein solches GroRgerit Teil des geplanten
Forschungsbaus werden soll:

_ Bitte stellen Sie das technisch-wissenschaftliche Konzept und seinen Reife-
grad dar.

| 13 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft: Leitfaden zum Umgang mit Forschungsdaten, 30. September
2015. Allianz-Schwerpunktinitiative ,Digitale Information®: Grundsédtze zum Umgang mit Forschungsdaten,
2010. Allianz-Initiative ,Digitale Information“: Forschungsdatenmanagement. Eine Handreichung, 2018.



12 3 - Wissenschaftliche Vorarbeiten und beteiligte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler

_ Welche Vorarbeiten und — bezogen auf das Forschungsgebiet — herausra-
genden Forschungsergebnisse und Transferleistungen haben die federfiih-
renden (Principal Investigators) und die weiteren mafdgeblich beteiligten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (einschlieRlich ihrer Arbeits-
gruppen) der Hochschule geleistet bzw. erzielt, die als wesentlich fiir die
Forschungsprogrammatik angesehen werden konnen?

_ Bestehen einschlagige Forschungsprojekte und -kooperationen und Ein-
werbungen von Drittmitteln der DFG, der EU, des Bundes, der Linder sowie
der Wirtschaft?

_Sind thematisch relevante Publikationen in jeweils einschldgigen Fachor-
ganen verotffentlicht worden?

_Sind offentlich zugidngliche Datenbanken, Lehrbiicher, Publikationen fiir
die Offentlichkeit im Rahmen der Vorarbeiten entstanden? Wurden rele-
vante Preise und Auszeichnungen an die beteiligten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler verliehen?

_ Bitte gehen Sie auch darauf ein, inwiefern die fiir das Vorhaben gegebenen-
falls erforderliche wissenschaftlich-technische Kompetenz der federfiih-
renden (Principal Investigators) und malfigeblich beteiligten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler gesichert ist.

4 - Uberregionale Bedeutung des Vorhabens

_ Welche sind die Entwicklungen und Defizite, die das Forschungsgebiet na-
tional und international kennzeichnen? Wie ist die strategische Bedeutung
und Relevanz des Vorhabens und seiner wissenschaftlichen Infrastruktur
im Forschungsfeld einzuschédtzen? Welche Impulse sind von dem Vorha-
ben fiir das Forschungsgebiet zu erwarten?

_ Wie ist die Bedeutung des Vorhabens fiir den Wissenschaftsstandort
Deutschland einzuschatzen?

_ Wie ist das Vorhaben gegeniiber vergleichbaren Schwerpunkten an ande-
ren Standorten in Deutschland und international positioniert?

_ Welche unmittelbaren und mittelbaren Transfer- und Translationschancen
beinhaltet das Vorhaben? Und welche gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Effekte konnen von ihm ausgehen?

_ Wie ist die Bedeutung des Vorhabens fiir die Attraktivitit des Forschungs-
standorts fiir internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
einzuschitzen?



5 - Einbettung des Vorhabens in die Hochschule

_ Wie fiigt sich das Vorhaben in die Struktur- und Entwicklungsplanung der
Hochschule ein unter den Gesichtspunkten (a) Profilbildung, (b) Forderung
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in frithen Karrierepha-
sen, (c) Gleichstellung, (d) Diversity Management, (e) Wissens- und Techno-
logietransfer sowie (f) Stirkung der Wettbewerbsfahigkeit?

_ Welche MaRnahmen (z. B. Berufungen) und Investitionen hat die Hoch-
schule zur Forderung des vom Vorhaben betroffenen Forschungsschwer-
punkts bisher ergriffen bzw. getitigt?

_ Ist fiir die Nutzung und den Betrieb des Forschungsbaus zusitzliches wis-
senschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal erforderlich? Wel-
che Aufgaben und Funktionen wird das zusitzliche Personal haben? Wird
die Finanzierung hierfiir sowie der Folgekosten durch die Hochschule
und/oder das Land gesichert?

6 - Bauliche Ausfiihrung und Betrieb des Forschungsbaus
_ Welcher Standort ist vorgesehen und wie ist die Standortwahl begriindet?

_ Welche Arbeitsgruppen mit wie vielen Personen (aufgeschliisselt nach wis-
senschaftlichem und nichtwissenschaftlichem Personal) werden in den
Forschungsbau einziehen? Welche federfithrenden Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler (Principal Investigators) werden in den Forschungs-
bau einziehen? Wie wird der Betrieb des Gebdudes bzw. des Grof3gerites
dauerhaft personell sichergestellt? Gehoren auch — wie es grundsatzlich in
geringem Umfang moglich ist — Arbeitsgruppen von Kooperationspartnern
dazu, die nicht der antragstellenden Hochschule angehéren, insbesondere
Angehorige auReruniversitdrer Forschungseinrichtungen? Wenn ja, wel-
cher Einrichtung gehoren sie an? | ' Soll die geplante Forschungsinfra-
struktur auch von Wirtschaftsunternehmen genutzt werden (kénnen)? |

| 14 Adressatinnen der Forderung im Programm Forschungsbauten sind Hochschulen. Die Forschungsaktivi-
téten im Forschungsbau missen den programmatischen Zielen des Forschungsbaus dienen und ganz uber-
wiegend von Hochschulangehérigen durchgefiihrt werden. Soweit es der Umsetzung der Forschungsprogram-
matik dient, ist es moglich, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von auBeruniversitéren
Forschungseinrichtungen dauerhaft oder voriibergehend (z. B. fiir die Durchfiihrung von Projekten) im For-
schungsbau unterzubringen, sofern dieser weiterhin ganz iberwiegend von Hochschulangehdrigen genutzt
wird. Das antragstellende Land und die Hochschule sind angehalten, die Frage zum Einzug solcher Arbeits-
gruppen insofern stets kritisch zu prifen. Vgl. Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von For-
schungsbauten - giiltig ab Férderphase 2028; a. a. 0., Kap. A.ll.1.

| 15 Forschung in Zusammenarbeit mit gewerblichen oder sonstigen nichtwissenschaftlichen Akteuren ist in
einem Forschungsbau zuldssig. Allerdings darf diese nicht priméar wirtschaftlichen Zwecken dienen. Die Ver-
bindlichkeit der programmatischen Ziele des Forschungsbaus und die Durchfiihrungsverantwortung der Hoch-
schulangehdrigen bleiben davon unberiihrt. Neben der programmatischen Passfahigkeit muss auBerdem ge-
wahrleistet sein, dass die Forschungsergebnisse auf geeignete Weise zugénglich gemacht werden. Vgl.
Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten - giiltig ab Férderphase 2028;
a.a. 0., Kap. A.ll.1.

13
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Welche Regelungen fiir Nutzung und Zugang durch hochschulinterne und
ggf. externe Nutzerinnen bzw. Nutzer sollen gelten?

_ Steht in ausreichendem Mafe technisches Personal zur Umsetzung der For-
schungsprogrammatik zur Verfiigung und wie wird dieses finanziert?

_ Bitte legen Sie dar: Flichenplanung NF 1-6 (Laborflichen und insbesondere
hochinstallierte Flichen, Biiroflichen, sonstige Flichen) sowie Gesamtkos-
ten (aufgeschliisselt in Baukosten (inkl. Hohe der indexierten Baupreisstei-
gerung, Aufschlag Ausfiihrungsrisiken), Kosten der Ersteinrichtung und
Kosten fiir GrofRgerite). | ' Diese Angaben (ausgenommen sind die Angabe
der indexierten Baupreissteigerung und der Aufschlag Ausfithrungsrisi-
ken) miissen bereits zur Antragsskizze vorliegen, konnen sich jedoch in ih-

rer Genauigkeit und Berechnungsart bis zur Vorlage des Antrags noch ver-
dndern. |7

_ Wie ist die Zeitplanung fiir die Errichtung des Forschungsbaus und fiir die
Beschaffung der im Forschungsbau vorgesehenen GrofRgerite? Mit wel-
chen Risiken ist hierbei zu rechnen, die zu einer Verzogerung fithren konn-
ten?

_Wird fiir den Forschungsbau eine Zertifizierung nach BNB Silber ange-
strebt? Falls nicht, legen Sie in einem Anhang zum Vollantrag dar, wie die
in den FGH-Verfahrensgrundsitzen dargelegten fiinf iibergeordneten The-
menfelder der Nachhaltigkeit | '® und die zugehorigen Kriterien in Umset-
zung der landesrechtlich etablierten Nachhaltigkeitsstandards erfiillt werden
sollen.

1.2 Stammdaten und Angaben zu beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, Arbeitsgruppen und zur Forschungsforderung

Die Unterlagen umfassen Angaben in tabellarischer Form zum geplanten For-
schungsbau bzw. Grofdgerdat und zu den beteiligten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, Arbeitsgruppen und zur Forschungsférderung. Diese sind als
Stammdaten und Abfragen in die internetbasierte Forschungsbauten-Daten-
bank des BMFTR einzutragen. | '

| 16 Zu den Bestimmungen zur Flachenplanung sowie den Kosten vgl. GWK: Einzelheiten der Ausgestaltung
der Verfahren zur Férderung von Forschungsbauten, GroBgeraten und des Nationalen Hochleistungsrechnens
an Hochschulen nach der AV-FGH - FGH-Verfahrensgrundsatze - vom 16. November 2018, zuletzt gedndert
durch Beschluss des Ausschusses vom 22. November 2024.

| 17 Vgl. Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten - giiltig ab Férderphase
2028; a. a. O., Kap. B.ll.1.a und B.ll.2.a.

| 18 Okologische Qualitat, Okonomische Qualitat, soziokulturelle /funktionale Qualitdt, Technische Qualitat,
Prozessqualitat.

| 19 Der Zugang zu dieser Datenbank erfolgt Uber die Sitzlander der jeweiligen Hochschulen. Hierzu sollte
frihzeitig der Kontakt mit der zustandigen Stelle beim antragstellenden Land aufgenommen werden.



Hierbei sind fiir Antragsskizzen weniger Angaben zu machen als fiir Antrédge.
Alle jeweils zur Eingabe freigeschalteten Datenbankfelder miissen ausgefiillt
werden. Nachdem alle notwendigen Daten erfasst sind, wird tiiber eine Pro-
grammfunktion eine PDF-Datei der Stammdaten und der weiteren Daten gene-
riert. Diese Datei wird zusammen mit der inhaltlichen Darstellung (Text- oder
PDF-Datei) elektronisch bei der Geschiftsstelle des Wissenschaftsrats (per E-Mail
an forschungsbauten(@wissenschaftsrat.de) eingereicht.

Die fiir die Antragsskizzen bzw. Antrdge in der Forschungsbauten-Datenbank
des BMFTR auszufiillenden Bildschirmmasken enthalten Angaben zu:

_ allgemeinen Stammdaten zum Vorhaben,
_ Kosten des Vorhabens, |20

_ federfithrenden und malfigeblichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern (Sprecherinnen und Sprecher, Arbeitsgruppenleiterinnen und -leiter),

_ Arbeitsgruppen und Einrichtungen der Hochschule, die zur Forschungspro-
grammatik beitragen und den Forschungsbau nutzen werden. Sofern die Nut-
zung auch durch externe Arbeitsgruppen vorgesehen ist, muss der Umfang der
Nutzung in der inhaltlichen Darstellung skizziert werden.

_ Berufungen, die fiir die Umsetzung der Forschungsprogrammatik erforderlich
und vorgesehen sind,

_evaluierten und bewilligten Verbundprojekten im thematischen Zusammen-
hang mit der Forschungsprogrammatik,

_ Innovationen, Transferleistungen und Patenten,
_ verausgabten Drittmitteln

_ weiteren Forschungsinfrastrukturen der Hochschule, die fiir die Realisierung
der Forschungsprogrammatik bedeutsam sind,

_ wesentlichen vorgesehenen hochschulexternen Kooperationspartnern, die fiir
die Umsetzung der Forschungsprogrammatik relevant sind.

Fir Antrage steht zusitzlich ein , Textfeld zur freien Eingabe von Hinweisen und
Erlauterungen des Landes® zur Eintragung von kurzen Informationen bereit, die
in den standardisierten Abfragen keinen Raum finden.

Fir die beantragten GrofRgerite sind in der Datenbank unter den Stammdaten
die genaue Bezeichnung der einzelnen GrofRgerite, deren Zweckbestimmung
und die voraussichtlichen Kosten einzutragen.

| 20 In der Datenbank fiir die Beantragung von Forschungsbauten besteht die Moglichkeit, die indexierten
Baupreissteigerungen zu berechnen, um diese dort korrekt anzugeben.
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Fiir Grof3gerite, die im Rahmen des Vorhabens beantragt werden, miissen dem
Antrag GroRgeritekonzepte hinzugefiigt werden. |2' Ein Grof3gerdtekonzept
sollte nicht mehr als sechs Seiten umfassen. Die erforderliche Anzahl der Grof3-
geratekonzepte wird nach der Skizzensitzung schriftlich mitgeteilt und ist ver-
bindlich. Ein GroRgerdtekonzept wird als Text- oder PDF-Datei eingestellt und
zusammen mit den Stammadaten und der inhaltlichen Darstellung elektronisch
ibermittelt. Es muss nach folgenden Punkten gegliedert sein:

_ Einbettung der vorgesehenen GrofRgerite in die vorhandene Gerdteinfrastruk-
tur,

_ Auslastung der vorgesehenen Grof3gerite durch den Forschungsbau und seine
wissenschaftlichen Vorhaben. Dabei sollte bei Bedarf auch dargestellt werden:

eine Nutzung durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aul3er-
halb des Forschungsbaus |22 oder

eine Einbettung in eine bestehende Core Facility-Struktur aufRerhalb des
Forschungsbaus,

_ personelle Ausstattung/Expertise fiir den Betrieb der Technologie,

_bauliche und sonstige Voraussetzungen fiir den Betrieb, einschliel3lich Be-
triebskosten,

_ Leistungsklasse, abgeleitet aus der Forschungsprogrammatik und den Zielen
des Forschungsbaus.

1.3 Formale Vorgaben

In der folgenden Ubersicht sind die formalen Vorgaben fiir das Erstellen und
Einreichen von Antragsskizzen und Antrigen aufgelistet. Sofern keine ge-
trennte Darstellung fiir Antragsskizzen und Antrége erfolgt, gelten die gleichen
Vorgaben.

Alle Antragsteller sind gebeten, bis zum 1. August des Jahres der Einreichung
einer Antragsskizze eine Absichtserklirung an die Geschiftsstelle des Wissen-
schaftsrats (forschungsbauten(@wissenschaftsrat.de) zu senden, die eine knappe

Darstellung der Forschungsprogrammatik und der beteiligten Fachdisziplinen
sowie eine Ubersicht iiber die federfithrenden Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler (Principal Investigators) enthdlt (max. 1,5 Seiten).

| 21 Vgl. hierzu auch Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten - giiltig ab
Forderphase 2028; a. a. O., S. 19f.

| 22 Dabei muss sichergestellt sein, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die im Rahmen des
Forschungsbaus tétig sind, in jedem Fall ausreichende Forschungszeiten zur Verfiigung stehen, um die Pro-
grammatik des Forschungsbaus umsetzen zu kénnen.
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Ubersicht 2:

Vorgaben fiir das Erstellen und Einreichen von Antragsskizzen und

Antragen zur Férderung von Forschungsbauten

Antragsskizze Antrag

Frist fiir die Einreichung
(Ausschlussfrist)

15. September 1. Dezember des darauffolgenden Jahres

Es gilt das Datum des Eingangs der elektronischen Unterlagen bis 24:00 Uhr bei der
Geschéftsstelle des Wissenschaftsrats und beim BMFTR. Fallt das Fristende 15. Sep-
tember bzw. 1. Dezember auf einen Samstag oder Sonntag, gilt als Einreichungster-
min der Freitag vor dem Stichtag.

Form der Einreichung

Antragsskizzen und Antrége werden in elektronischer Form eingereicht. Sie miissen
online durch Dateneingabe und Einstellung von Dateien (Text- oder PDF-Datei) in die
Forschungsbauten-Datenbank des BMFTR (Web-Applikation) hinterlegt werden. Zu-
séatzlich sind die Antragsskizzen und Antréage als PDF-Dateien per E-Mail an die Ge-
schéftsstelle des Wissenschaftsrats (forschungsbauten@wissenschaftsrat.de) und
an das BMFTR (forschungsbauten@bmftr.bund.de) zu tGbermitteln.

Fir die Bezeichnung der Textdateien werden ,sprechende“ Namen erbeten, z. B.
»Vorhaben-Bezeichnung - Antragsskizze“ sowie ,Vorhaben-Bezeichnung - Antrag*.

Datenkongruenz

Die beim Wissenschaftsrat und beim BMFTR eingereichten elektronischen Unterla-
gen und die Daten und Dateien in der Forschungsbauten-Datenbank des BMFTR
mussen inhaltlich vollstdndig identisch sein. Dies ist bei der Einreichung der Antrags-
skizze bzw. des Antrags schriftlich durch das Land zu bestétigen.

Einzureichende Unterlagen

Bestandteile und Auf-
bau der Unterlagen

- Deckblatt
- Optional: Inhalts- und Abkiirzungsver-
zeichnis
- Deckblatt - Inhaltliche Darstellung (max. 30 Sei-
- Optional: Inhalts- und Abkiirzungsver- | ten), inkl. 2 Seiten vorangestellter Zu-
zeichnis sammenfassung
- Inhaltliche Darstellung (max. 6 Seiten) | _ GroBgeritekonzept(e) (jeweils max. 6
- Stammdaten (geméaB Datenbankmas- Seiten)
ken 1-3) - Stammdaten (gemaB Datenbankmas-
- Weitere Daten (gemaB Datenbank- ken 1-3)
masken 5, 8 und 11) - Weitere Daten (gemdB Datenbankmas-
- Anlagen: nicht zulassig ken 5-11)
- Anlagen (vgl. ndhere Angaben unter
"Anlagen")

Die Stammdaten und die weiteren Daten sind nicht Bestandteil der 6 bzw. 30 Seiten
der inhaltlichen Darstellung der Antragsskizzen bzw. Antréage.

Deckblatt

Eine Seite mit Angabe der Forderphase, Angaben zum Antragsteller/Hochschulbe-
zeichnung und Vorhabenbezeichnung; die weitere Gestaltung des Deckblatts steht
den Antragstellern frei (z. B. Inhaltsverzeichnis, Abbildung des Gebaudes, Lageplan,

Gebaudeplan, Abbildung Konzept Forschungsprogrammatik).

Max. Seitenzahl der in-
haltlichen Darstellung

Max. 6 Seiten

Max. 30 Seiten, davon 2 Seiten Zusam-
menfassung (Das Inhaltsverzeichnis zahlt
nicht mit.)

GroBgeratekonzept

Nicht zutreffend. Auf die beantragten
GroBgeréate kann in den 6 Seiten der in-
haltlichen Darstellung eingegangen
werden.

Fir alle im Rahmen eines Forschungs-
baus beantragten GroBgerdte ist ein
GroBgeratekonzept einzureichen. Im
Rahmen dieses Konzepts soll das vorge-
sehene Betriebs- und Nutzungskonzept
entlang der im Leitfaden in Kapitel
B.Il.2.b genannten Punkte beschrieben
werden. Jedes GroBgeratekonzept sollte
hochstens sechs Seiten umfassen. Die
Anzahl der einzureichenden GroBgerate-
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Antragsskizze Antrag

konzepte wird den Antragstellern im An-
schluss der Sitzung des Ausschusses fiir
Forschungsbauten, in der iber die An-
tragsskizze beraten wird, mitgeteilt.

- Umfang der inhaltlichen Darstellung:

Antragsskizzen, deren inhaltliche Darstellung sechs Seiten iiberschreitet, werden an
das Land zurilickgeschickt, gelten als nicht eingereicht und kdnnen erst wieder im
nachsten Jahr eingereicht werden. Dies gilt entsprechend fiir Antrage, deren inhalt-
liche Darstellung 30 Seiten Uberschreitet.

- Vorlagen von Daten zu Flachen und Kosten:

Ausschlusskriterien Unzuldssig sind Antragsskizzen, die keine Angaben zu Flachen und Kosten enthalten.
Diese Angaben missen vorliegen, kdnnen jedoch noch auf begriindeten Schatzun-
gen beruhen und im Antrag verandert und prazisiert werden.

Die Antrage missen abschlieBende Angaben iiber Flachen und Investitionskosten

enthalten, auf deren Grundlage eine Plausibilitatsprifung erfolgen kann,' um die For-
derhdchstbetréage fir die Baukosten, die Erstausstattung und die Beschaffung von
GroBgeraten festzulegen. Die Baukosten miissen auf Grundlage einer nach Landes-
recht gepriiften Bauunterlage ermittelt werden.

Stammdaten und wei- Angaben gemiB Forschungsbauten-Datenbank des BMFTR (vgl. Kapitel 11.2)
tere Daten aus der Da-

tenbank

(ggf.) Erlauterung zur Nachhaltigkeit

Anlage Unzuldssig
(ggf.) Lageplan
Zusatzliche Anlagen Unzul@ssig
Internet-Links Unzul@ssig
Formatvorgaben
Seitenformat DIN A-4, hochkant
Schriftart, -gréBe Arial, mind. 11 pt

Der Text soll angenehm lesbar sein, das setzt einen mindestens einzeiligen Zeilen-

Zeilenabstand abstand oder eine Einstellung nicht geringer als 12 Punkte voraus.

Rander Linker Rand = 2,5 cm, alle anderen Rander = 2,0 cm

Paginierung Durchgangige Seitennummerierung der inhaltlichen Darstellung.

| ' Vgl. Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten - giiltig ab Férderphase
2028; a. a. 0., Kap. B.ll.2.e.

Quelle: Wissenschaftsrat

Il. DATENSCHUTZ

Der Wissenschaftsrat gewdhrleistet den Schutz personenbezogener Daten. Er
tritt fiir Transparenz hinsichtlich der erhobenen Daten und deren Verarbeitung



ein. Technische und organisatorische MaRnahmen stellen sicher, dass die Vor-
schriften tiber den Datenschutz beachtet werden. |23

Mit der Abgabe der Antragsskizzen und Antriage willigen die Antragsteller (Sitz-
land) und die beteiligten Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftler in die Er-
hebung, Verarbeitung und Nutzung der angegebenen personenbezogenen Daten
beim Wissenschaftsrat ein. Die Antragsteller und die beteiligten Wissenschaft-
lerinnen bzw. Wissenschaftler stellen sicher, dass die Angaben, die sie iber An-
dere machen, den einschldgigen datenschutzrechtlichen Anforderungen genii-
gen. Unberiihrt bleiben die landes- und bundesrechtlichen Datenschutzgesetze.

Die Mitglieder des Ausschusses fiir Forschungsbauten sowie die externen Gut-
achterinnen und Gutachter verpflichten sich schriftlich, die entsprechenden di-
gitalen Dateien der Antragsunterlagen sowie eventuell erstellte Papierkopien in-
nerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Verfahrens zu 16schen bzw. zu
vernichten.

Personenbezogene Daten in der Forschungsbauten-Datenbank werden geméif
Art. 17 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wie folgt geldscht: (a) bei gefor-
derten Vorhaben einen Monat, nachdem der Bericht zur zweiten Nachverfol-
gung |24 vorliegt, (b) bei zuriickgestellten Antragsskizzen und Antridgen zwei
Jahre nach dem Datum der Zurtickstellung und (c) bei zuriickgewiesenen An-
tragsskizzen und Antragen einen Monat nach dem Datum der Zuriickweisung.

Die Zweijahresfrist bei Zuriickstellungen ergibt sich daraus, dass eine Wieder-
einreichung innerhalb der nidchsten zwei Forderphasen erfolgen muss.

| 23 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Serviceseiten/Datenschutz/datenschutz_node.html

| 24 Vgl. Wissenschaftsrat (2025): Leitfaden zur Begutachtung von Forschungsbauten - giiltig ab Férderphase
2028; a. a. O., Kap. B.IV.

19


https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Serviceseiten/Datenschutz/datenschutz_node.html

	Programm Forschungsbauten: Hinweise zur Antragstellung
	Inhalt
	Hinweise zur Antragstellung
	Vorbemerkung
	I. Hinweise für das Erstellen von Antragsskizzen und Anträgen
	I.1  Inhaltliche Darstellung des Vorhabens
	I.1.a Antragsskizzen
	I.1.b Anträge

	I.2 Stammdaten und Angaben zu beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Arbeitsgruppen und zur Forschungsförderung
	I.3 Formale Vorgaben

	II. Datenschutz

